
Stadt Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz, 13.05.2025
Amt: Kämmerei Kurzzeichen SB: Frau Eckstein
Az.:

BESCHLUSSVORLAGE NR. 63-2025

Vorgesehene
Beratungsfolge

Sitzung
am:

Behandlung des TOP Abstimmung

öffentlich nichtöffentlich
Haupt- und
Finanzausschuss

18.06.2025 6 6 0 0

Stadtrat 25.06.2025 21 0 0 0

GEGENSTAND: Außerplanmäßige Auszahlung gemäß § 105 KVG LSA -
Toilettenwagen   

Kurzdarstellung des  Sachverhaltes: Zur Unterstützung  der  kulturellen  Gesellschaft
plant die  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  die  Anschaffung  eines  Toilettenwagens  mithilfe  des
LEADER-Förderprogramms. Der  Toilettenwagen  soll  den  ortsansässigen  Vereinen
für ihre  Veranstaltungen  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Die  Gesamtkosten  belaufen
sich dabei  auf  45.280,10  EUR.  Zur  haushaltsrechtlichen  Absicherung  ist  eine
außerplanmäßige Auszahlung notwendig, welche aufgrund der Höhe vom Stadtrat zu
beschließen ist.  Die  Finanzierung  setzt  sich  zum  einem  aus  einer  Zuwendung  der
LEADER-Förderung in  Höhe  von  36.224,08  EUR (281100.23110000.68110000)  und
zum anderen  aus dem Eigenanteil  der Stadt  in Höhe von 9.056,02  EUR zusammen.
Der Eigenanteil  wird  aus  der  Maßnahme  1113102501  RA  Sanierung/Umbau  MMT-
Halle Bauhof (111310.03210000.78210000) gedeckt.   

Gesetzliche
Grundlagen:

§ 105 KVG LSA, § 4 Hauptsatzung der Stadt Raguhn-Jeßnitz   

Finanzielle Auswirkungen:
  

Ja

Produkte / Kostenstellen im laufenden HH-Jahr Folgejahr/e 
281100.07110000.78310000
281100.23110000.68110000
111310.03210000.78210000

45.280,10 EUR 500,00 EUR

BESCHLUSS-VORSCHLAG: Der Stadtrat  der  Stadt  Raguhn-Jeßnitz  beschließt
gemäß §  105  KVG  LSA  die  außerplanmäßige  Auszahlung  i.H.v.  45.280,10  EUR für
die Maßnahme  Toilettenwagen  (281100.07110000.78310000).  Die  Deckung  der
Maßnahme wird  über  eine  Zuwendung  aus  dem  LEADER-Förderprogramm
(281100.23110000.68110000)  und  einem  Eigenanteil  aus  der  Maßnahme
1113102501 RA Sanierung/Umbau MMT-Halle Bauhof (111310.03210000.78210000)
gewährleistet.    

ABSTIMMUNGSERGEBNIS
Mitgliederzahl: 21

Anwesende Mitglieder: davon Mitwirkungsverbot (§ 33 KVG LSA): ____
Ja-Stimmen

Nein-Stimmen
Enthaltungen
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